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(54) HOHLKAMMERPROFIL FÜR EIN FENSTER ODER EINE TÜR SOWIE DIESES UMFASSENDE 
RAHMENBAUGRUPPE

(57) Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Hohlkammerprofil (2) für ein Fenster oder eine Tür aus
einem thermoplastischen Kunststoff, wobei der thermo-
plastische Kunststoff die Innenwände (4, 4’, 4", 4"’) und
die Außenwände (5, 5’, 5", 5"’) des Hohlkammerprofils
(1) bildet, wobei die Innenwände (4, 4’, 4", 4"’) und die
Außenwände (5, 5’, 5", 5"’) die Hohlkammern (3, 3’, 3",
3"’) des Hohlkammerprofils (2) umgeben, wobei in min-
destens eine der Hohlkammern (3, 3’, 3", 3"’) des Hohl-

kammerprofils (2) mindestens ein Isolierungselement
(12, 12’12") eingesetzt ist, wobei das mindestens eine
Isolierungselement (12, 12’, 12") als zumindest einseitig
mit einer Metallschicht versehene Kunststofffolie (12,
12’, 12") ausgebildet ist.

Darüber hinaus bezieht sich die vorliegende Erfin-
dung bezieht sich auf eine Rahmenbaugruppe (1) für ein
Fenster oder eine Tür, die mindestens einen Profilab-
schnitt eines derartigen Hohlkammerprofils (2) umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Hohlkam-
merprofil für ein Fenster oder eine Tür aus einem Kunst-
stoff, wobei der Kunststoff die Innenwände und die Au-
ßenwände des Hohlkammerprofils bildet, wobei die In-
nenwände und die Außenwände die Hohlkammern des
Hohlkammerprofils umgeben und in mindestens eine der
Hohlkammern des Hohlkammerprofils mindestens ein
Isolierungselement eingesetzt ist. Darüber hinaus betrifft
die vorliegende Erfindung eine Rahmenbaugruppe für
ein Fenster oder eine Tür, die mindestens einen Profil-
abschnitt eines derartigen Hohlkammerprofils umfasst.
[0002] Hohlkammerprofile für ein Fenster oder eine
Tür werden insbesondere aus thermoplastischem Kunst-
stoff erzeugt und in großem Umfang zur Herstellung von
Kunststofffenstern und Kunststofftüren eingesetzt. Diese
Profile werden ganz überwiegend durch Extrusion aus
Hart-PVC (PVC-U) hergestellt. Sie weisen in der Regel
mehrere Hohlkammern auf, die durch Innenstege von-
einander abgegrenzt sind. Durch das Anordnen einer An-
zahl an Hohlkammern hintereinander in der Wärme-
durchgangsrichtung durch das Profil, d.h. von der raum-
seitigen Außenwand zur wetterseitigen Außenwand,
wird in solchen Kunststofffenstern und Kunststofftüren
eine hohe thermische Isolierung erzielt.
[0003] Allerdings ist man durch das Erhöhen der An-
zahl an Kammern, die in dem Profil in der Wärmedurch-
gangsrichtung hintereinander angeordnet sind, an die
Grenzen gestoßen, so dass auf diese Weise nur mehr
eine geringfügige weitere Verbesserung der durch ein
entsprechendes Kunststofffenster oder eine entspre-
chende Kunststofftür erzielten thermischen Isolierung zu
erreichen ist. Darüber hinaus steigt mit der Anzahl der
Innenstege auch der Materialbedarf eines derartigen
Hohlkammerprofils. Letztlich beschränkt die Anzahl der
Innenstege auch die Geschwindigkeit, mit der ein derar-
tiges Hohlkammerprofil extrudiert werden, weil die erfor-
derliche Wärmeabfuhr aus einem Hohlkammerprofil mit
entsprechend hoher Anzahl an Innenstegen die Anfor-
derungen an Kühlleistung und Kühlzeit nach der Extru-
sion erhöhen.
[0004] An dieser Stelle setzt die vorliegende Erfindung
ein, der die Aufgabe zugrunde liegt, ein Hohlkammerpro-
fil für ein Fenster oder eine Tür zur Verfügung zu stellen,
das die Nachteile des Stands der Technik zumindest teil-
weise überwindet. Insbesondere soll das erfindungsge-
mäße Hohlkammerprofil für ein Fenster oder eine Tür bei
moderatem Materialeinsatz und hoher möglicher Extru-
sionsgeschwindigkeit für verbesserte thermische Isolie-
rungseigenschaften sorgen. Darüber hinaus liegt die
Aufgabe der vorliegenden Erfindung in der Bereitstellung
einer Rahmenbaugruppe für ein Fenster oder für eine
Tür, die mindestens einen Profilabschnitt eines derarti-
gen Hohlkammerprofils umfasst.
[0005] Diese und andere Aufgaben werden erfin-
dungsgemäß durch ein Hohlkammerprofil mit den Merk-
malen des Anspruchs 1 oder durch eine Rahmenbau-

gruppe mit den Merkmalen des Anspruchs 10 gelöst. Be-
vorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung sind in den abhängigen Ansprüchen beschrieben.
[0006] Gemäß der vorliegenden Erfindung wurde
überraschenderweise erkannt, dass der Wärmedurch-
gang durch ein Hohlkammerprofil dadurch signifikant re-
duziert werden kann, wenn in eine der Hohlkammern des
Hohlkammerprofils ein als zumindest einseitig mit einer
Metallschicht versehene Kunststofffolie ausgebildetes
Isolierungselement angeordnet ist. Eine solche mit einer
Metallschicht versehene Kunststofffolie weist bei einem
hohen Transmissiongrad im sichtbaren Bereich des elek-
tromagnetischen Spektrums im infraroten Spektralbe-
reich eine hohe Reflexion und damit verbunden eine
niedrige Emissivität ("low emissivity") auf. Dementspre-
chend hat eine derartige Folie den Effekt, den Emissi-
onsgrad im Wellenlängenbereich von 3 mm bis 50 mm ,
insbesondere im Bereich des Maximums der Wärme-
strahlung bei Raumtemperatur (etwa 10 mm) abzusen-
ken. Dadurch wirkt sie als ein guter Reflektor für Wärme-
strahlung bei Raumtemperatur und kann in Hohlkammer-
profilen wirksam zur Verbesserung der Wärmedämmung
eingesetzt werden. Dazu wird auf eine Kunststofffolie zu-
mindest einseitig eine Metallschicht, beispielsweise eine
Aluminium-, Silber-, Gold-, und/oder Kupferschicht, zur
Erzeugung der hohen Reflexion im infraroten Spektral-
bereich aufgebracht. Die Metallschicht kann eine Dicke
im Bereich von 5 nm bis 200 mm , vorzugsweise im Be-
reich von 10 nm bis 25 nm aufweisen. Die Metallschich-
ten sind bevorzugt mit einer Schutzschicht (insbesonde-
re mit antioxidativer Wirkung), einer Dekorschicht, einer
Farbschicht, einer Lackschicht, einer Funktionsschicht
sowie Kombinationen der genannten Schichten in einer
oder mehreren Schichten überzogen. Dadurch kann bei
nicht zu hoher Anzahl an Hohlkammern eine gute ther-
mische Isolierungswirkung des Hohlkammerprofils er-
zielt werden. Darüber hinaus ist bei nicht zu hoher Anzahl
an Hohlkammern der Materialeinsatz moderat und bei
der Extrusion des Hohlkammerprofils können aufgrund
des guten Abkühlungsverhaltens des extrudierten Hohl-
kammerprofils hohe Extrusionsgeschwindigkeiten erzielt
werden.
[0007] Dementsprechend liegt der vorliegenden Erfin-
dung in der Bereitstellung eines Hohlkammerprofils für
ein Fenster oder eine Tür aus einem thermoplastischen
Kunststoff, wobei der thermoplastische Kunststoff die In-
nenwände und die Außenwände des Hohlkammerprofils
bildet, wobei die Innenwände und die Außenwände die
Hohlkammern des Hohlkammerprofils umgeben und wo-
bei in mindestens eine der Hohlkammern des Hohlkam-
merprofils mindestens ein Isolierungselement eingesetzt
ist, und wobei sich das Hohlkammerprofil erfindungsge-
mäß dadurch auszeichnet, dass das mindestens eine
Isolierungselement als zumindest einseitig mit einer Me-
tallschicht versehene Kunststofffolie ausgebildet ist. Dar-
über hinaus bezieht sich die vorliegende Erfindung auf
eine Rahmenbaugruppe für ein Fenster oder eine Tür,
die mindestens einen Profilabschnitt eines erfindungs-

1 2 



EP 3 825 502 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gemäßen Hohlkammerprofils umfasst.
[0008] Hinsichtlich des erfindungsgemäßen Hohlkam-
merprofils kann es hilfreich sein, wenn die Kunststofffolie
beidseitig mit einer Metallschicht versehen ist. Auf diese
Weise können die thermischen Isolierungseigenschaf-
ten des Hohlkammerprofils weiter verbessert werden.
Auch diese Metallschicht kann eine Dicke im Bereich von
5 nm bis 200 mm , vorzugsweise im Bereich von 10 nm
bis 25 nm aufweisen. Die Metallschichten auf beiden Sei-
ten der Kunststofffolie können gleich oder unterschied-
lich sein.
[0009] Es kann auch günstig sein, wenn die Kunststoff-
folie in Längsrichtung des Hohlkammerprofils mindes-
tens eine Materialschwächung aufweist. Die Material-
schwächung(en) ist/sind dabei bevorzugt als Perforati-
on(en) ausgebildet. Durch das gezielte Anordnen der
Materialschwächung(en) auf der Kunststoffoflie bei der
Folienherstellung ist die Herstellung von an den Hohl-
kammerquerschnitt angepassten Isolierungselementen
der Dämmkörper sehr einfach möglich. Besonders be-
vorzugt weist die Kunststofffolie in Längsrichtung des
Hohlkammerprofils mehrere Materialschwächungen,
insbesondere Perforationen, auf. Diese Perforationen
der Kunststofffolie in Längsrichtung ermöglichen ein fle-
xibles Fügen der Kunststofffolie an einen beliebigen
Querschnitt der Hohlkammer, in die die Kunststofffolie
eingebracht werden soll.
[0010] Das Hohlkammerprofil lässt sich durch ein an
sich bekanntes Extrusionsverfahren herstellen. Als Ma-
terial für das Hohlkammerprofil ist Polyvinylchlorid
(PVC), insbesondere Hart-PVC (PVC-U) oder nachchlo-
riertes PVC bevorzugt. Das Material kann bevorzugt
auch faserverstärkt, insbesondere glasfaserverstärkt
sein. Das Material der Kunststofffolie ist so gewählt, dass
es beim Verschweißen von Profilholmen aus dem Hohl-
kammerprofil nicht störend in Erscheinung tritt. Damit
sind Polyvinylchlorid (PVC), insbesondere Hart-PVC
(PVC-U) oder nachchloriertes PVC, Polyethylen (PE),
Polypropylen (PP), Polyethylenterephthalat (PET),
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) sowie Copolymere und
Blends der genannten Polymermateriaien als Kunststoff-
materialien für die metallisierte Kunststofffolie in beson-
derem Maße geeignet.
[0011] In bevorzugten Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung weist die Kunststofffolie eine Materi-
aldicke von nicht mehr als 500 mm auf. Besonders be-
vorzugt liegt die Materialdicke der Kunststofffolie in ei-
nem Bereich von 100 mm bis 450 mm , insbesondere in
einem Bereich von 200 mm bis 400 mm, auf. Eine derar-
tige Dicke der Kunststofffolie bietet eine ausreichende
Stabilität bei einem gegenüber dem bei entsprechenden
Innenstegen des Hohlkammerprofils erheblich reduzier-
ten Materialaufwand.
[0012] In ebenso bevorzugten Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung ist zumindest in die Haupthohl-
kammer des Hohlkammerprofils eine zumindest einseitig
metallisierte Kunststofffolie eingesetzt. Die Haupthohl-
kammer des Hohlkammerprofils, die üblicherweise auch

als Armierungskammer des Hohlkammerprofils bezeich-
net wird, stellt in den meisten Fällen die im Querschnitt
gesehen, größte Hohlkammer des Hohlkammerprofils
dar. In der Regel ist die Haupthohlkammer mittig und
zentral im Querschnitt des Hohlkammerprofils angeord-
net. Insofern ist die Kunststofffolie in die Haupthohlkam-
mer leicht einzubringen und erzielt dort einen starken
thermischen Isolierungseffekt. Vorzugsweise ist neben
der Haupthohlkammer auch in weiteren Hohlkammer ei-
ne solche zumindest einseitig metallisierte Kunststofffo-
lie angeordnet.
[0013] Ebenso kann es von Nutzen sein, wenn die
Kunststofffolie zumindest mit zwei einander gegenüber-
liegenden Wänden der Hohlkammer zumindest ab-
schnittsweise verbunden ist. Dabei kann die Kunststoff-
folie lediglich an den Wänden der Hohlkammer anliegen
oder auch mit ihnen verschweißt sein. Es kann sich so-
wohl um Innenwände als auch um Außenwände des er-
findungsgemäßen Hohlkammerprofils handeln. Die in
der Haupthohlkammer, bevorzugt in der Haupthohlkam-
mer, angeordnete Kunststoffolie trägt nicht oder nur we-
nig zur Statik des Hohlkammerprofils und der aus Ab-
schnitten des Hohlkammerprofils gebildeten Rahmen-
baugruppe bei. Damit die Kunststofffolie in der jeweiligen
Hohlkammer positionsstabil bleiben kann, ist es daher
bevorzugt, wenn das Isolierungselement zumindest an
zwei einander gegenüberliegenden Innenwänden der
Hohlkammer anliegt. Dabei ist es ausreichend, wenn das
Anliegen des Isolierungselements an den Innenwänden
des Hohlkammerprofils lediglich abschnittsweise erfolgt.
[0014] Es kann auch günstig sein, wenn der Kunststoff
des Hohlkammerprofils im Querschnitt zumindest be-
reichsweise faserverstärkt, insbesondere glasfaserver-
stärkt ist. Dies trägt zur mechanischen Stabilität der aus
Abschnitten des erfindungsgemäßen Hohlkammerpro-
fils gebildeten Rahmenbaugruppe bei. Dies ist insbeson-
dere deshalb besonders bedeutsam, weil die in der Hohl-
kammer angeordnete Kunststofffolie nicht oder nur ge-
ringfügig zur Statik des Hohlkammerprofils und der aus
Abschnitten des Hohlkammerprofils gebildeten Rah-
menbaugruppe beiträgt.
[0015] Bevorzugt ist das erfindungsgemäße Hohlkam-
merprofil aus Polyvinylchlorid (PVC) hergestellt, insbe-
sondere aus Hart-PVC (PVC-U) oder glasfaserverstärk-
tem PVC, das auch nachchloriertes PVC (PVC-C) ent-
halten kann. Besonders bevorzugt lässt sich das erfin-
dungsgemäße Hohlkammerprofil in an sich bekannter
Weise durch Extrusion oder Coextrusion herstellen. In
gewünschte Hohlkammern des Hohlkammerprofils wird
die Kunststofffolie durch Einschieben eingebracht. Die
Kunststofffolie wird bevorzugt durch Extrusion des
Kunststoffkerns und anschließendes einseitiges oder
beidseitiges Beschichten der erhaltenen Folie mit dem
Metall, insbesondere mit Aluminium-, Silber-, Gold-,
und/oder Kupfer erhalten. Die Materialschwächungen
werden bevorzugt vor oder nach dem Bedampfen mit
Metall in die Kunststofffolie eingebracht.
[0016] Die erfindungsgemäßen Hohlkammerprofile
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werden bevorzugt zur Herstellung einer Rahmenbau-
gruppe eines Kunststoff-Fensters oder einer Kunststoff-
Tür verwendet. Durch Verschweißen von auf Gehrung
geschnittenen Stücken eines erfindungsgemäßen Hohl-
kammerprofils kann ein Fenster- oder Türrahmen erhal-
ten werden. Der erhaltene Fenster- oder Türrahmen ist
für den Einbau in eine Öffnung einer Wandung eines Ge-
bäudes vorgesehen bzw. in die Öffnung der Wandung
eines Gebäudes einbaubar.
[0017] Das erfindungsgemäße Hohlkammerprofil so-
wie einzelne Teile davon können auch zeilenweise oder
schichtweise unter Verwendung eines zeilenaufbauen-
den oder schichtaufbauenden Fertigungsverfahrens (z.
B. 3D-Druck) hergestellt werden, bevorzugt ist jedoch
die Herstellung mittels Extrusion oder Coextrusion.
[0018] Im Folgenden soll die vorliegende Erfindung un-
ter Bezugnahme auf die in den Figuren dargestellten
Ausführungsformen im Detail erläutert werden. Dabei
zeigen

Figur 1 eine Querschnittsdarstellung einer Rahmen-
baugruppe gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung;

Figur 2 eine Querschnittsdarstellung einer Rahmen-
baugruppe gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung; und

Figur 3 eine perspektivische Ansicht einer beidseitig
metallisierten Kunststofffolie, die in der Aus-
führungsform der in Fig. 2 gezeigten erfin-
dungsgemäßen Rahmenbaugruppe einge-
setzt wurde.

[0019] In Figur 1 ist eine Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Rahmenbaugruppe 1 in einer Quer-
schnittsdarstellung gezeigt, die als Fensterflügel ausge-
bildet ist. Die erfindungsgemäße Rahmenbaugruppe 1
ist aus Profilholmen des erfindungsgemäßen Hohlkam-
merprofils 2 aufgebaut. Dabei handelt es sich in der in
Fig. 1 gezeigten Ausführungsform exemplarisch um ein
Flügelprofil oder Flügelrahmenprofil für ein Kunststoff-
fenster. Das Hohlkammerprofil 2 ist aus einem thermo-
plastischen Polymermaterial, vorzugsweise Polyvinyl-
chlorid (PVC), insbesondere Hart-PVC (PVC-U) oder
glasfaserverstärktem PVC, dem darüber hinaus Zusatz-
stoffe, wie z. B. Stabilisatoren, Weichmacher, Pigmente
und dergleichen zugesetzt sind. Es ist aus einer Vielzahl
von Hohlkammern 3, 3’, 3", 3"’ aufgebaut, die jeweils von
Innenwänden 4, 4’, 4" und teilweise auch von Außen-
wänden 5, 5’, 5", 5"’ des Hohlkammerprofils 2 umgeben
sind. Dabei weist das erfindungsgemäße Hohlkammer-
profil 2 eine wetterseitige Außenwand 5 und eine raum-
seitigen Außenwand 5" auf. Bei der zentral im Hohlkam-
merprofil 2 angeordneten Hohlkammer 3" handelt es sich
um die Haupthohlkammer 3", in die üblicherweise ein
Armierungselement, vorzugsweise eine Stahlarmierung,
eingeschoben werden kann. In der dargestellten Ausfüh-

rungsform ist die Haupthohlkammer 3" von den Innen-
wänden 4 und 4’ sowie von Außenwänden 5’ und 5"’
umgeben.
[0020] Die obere Außenwand 5’ bildet zusammen mit
einem Außenüberschlag 6 einen Falzbereich mit einem
Falzgrund 7, der sich bis zu einer Glasleistennut 8 er-
streckt, in die eine Glashalteleiste 9 eingesetzt ist, durch
die die in den Falzbereich aufgenommene Isoliervergla-
sung 10 stabilisiert wird. An der Raumseite ist das erfin-
dungsgemäße erfindungsgemäßen Hohlkammerprofils
2 über die Haupthohlkammer 3" hinaus in der Darstel-
lung gemäß Fig. 1 nach unten verlängert. Dieser Profilteil
wird als Anschlag 11 bezeichnet. Dort ist eine weitere
Nut angeordnet, die zur Aufnahme einer Anschlagsdich-
tung dient, mit der ein aus dem erfindungsgemäßen
Hohlkammerprofil 2 gebildeter Fensterflügel im ge-
schlossenen Zustand des Fensters an einem Blendrah-
men anliegt.
[0021] In die Haupthohlkammer 3" des erfindungsge-
mäßen Hohlkammerprofils 2 ist ein Isolierungselement
12 eingeschoben. Das Isolierungselement 12 ist in der
in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform als eine beidsei-
tig mit einer Metallschicht überzogene Kunststofffolie 12
ausgebildet. Die Folie besitzt eine Dicke von 300 mm,
wobei die Metallschichten auf beiden Seiten der Kunst-
stofffolie 12 aus Aluminium gebildet sind und eine Dicke
von jeweils 15 nm aufweisen. In Längsrichtung weist die
beidseitig metallisierte Kunststofffolie 12 drei als Perfo-
rationen ausgebildete Materialschwächungen auf. Ent-
lang dieser Materialschwächungen ist die beidseitig me-
tallisierte Kunststofffolie 12 in Längsrichtung gefaltet, so
dass die Kunststofffolie 12 im Wesentlichen M-förmig
ausgebildet ist. Der Kunststoffanteil der beidseitig metal-
lisierten Kunststofffolie 12 wird aus Acrylnitril-Butadien-
Styrol (ABS) gebildet. Die beidseitig metallisierte Kunst-
stofffolie 12 wird durch Falten in die entsprechende, an
den Querschnitt der Hauptholkammer 3" angepasste
Form gebracht und in die Haupthohlkammer
3" eingeschoben.
[0022] Eine weitere beidseitig metallisierte Kunststoff-
folie 12’ ist in der an die Außenwand 5" angrenzende
Hohlkammer 3’" angeordnet. Die Kunststofffolie 12’ weist
in Längsrichtung lediglich eine Perforation auf, entlang
der die Kunststofffolie 12’ in Längsrichtung gefaltet ist.
Dadurch ist die Kunststofffolie 12’ im Wesentlichen V-
förmig ausgebildet. Die Kunststofffolie 12’ besitzt eine
Dicke von 250 mm, wobei die Metallschichten auf beiden
Seiten der Kunststofffolie 12 wiederum Aluminium-
schichten sind und eine Dicke von jeweils 12 nm besit-
zen. Der Kunststoffanteil der beidseitig metallisierten
Kunststofffolie 12’ wird aus nachchloriertem Polyvinyl-
chlorid gebildet. Die beidseitig metallisierte Kunststofffo-
lie 12’ wird durch Falten in die entsprechende Form ge-
bracht und in die Hohlkammer 3’" eingeschoben.
[0023] Letztlich befindet sich auch in der Hohlkammer
der Glasleiste 9 eine beidseitig metallisierte Kunststoff-
folie 12", die eine Perforation aufweist, entlang der sie
Gefaltet ist, so dass die Kunststofffolie 12" ebenfalls im
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Wesentlichen V-förmig ausgebildet ist. Die Kunststofffo-
lie 12" besitzt eine Dicke von 200 mm, wobei die Metall-
schichten auf beiden Seiten der Kunststofffolie 12" eben-
falls aus Aluminiumgebildet sind und eine Dicke von je-
weils 10 nm besitzen. Der Kunststoffanteil der beidseitig
metallisierten Kunststofffolie 12" wird aus nachchlorier-
tem Polyvinylchlorid gebildet. Die beidseitig metallisierte
Kunststofffolie 12 wird durch Falten in die entsprechende
Form gebracht und in die Hohlkammer der Glasleiste 9
eingeschoben.
[0024] In der gezeigten Ausführungsform stehen die
Kunststofffolien 12, 12’, 12" jeweils in Kontakt mit zwei
einander gegenüberliegenden Wandungen der jeweili-
gen Hohlkammer
[0025] In Fig. 2 und Fig. 3 ist eine weitere Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung dargestellt. Um Wie-
derholungen zu vermeiden, werden im Folgenden nur
Unterschiede zu der in Fig. 1 dargestellten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung beschrieben. Die Aus-
führungen zu Fig. 1 gelten auch für die Ausführungsfor-
men gemäß Fig. 2 und Fig. 3 entsprechend. Gleiche Ele-
mente sind in den Abbildungen durch identische Bezugs-
zeichen gekennzeichnet.
[0026] Fig. 2 zeigt eine weitere Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Rahmenbaugruppe 1, die ebenfalls
als Fensterflügel ausgebildet ist, in einer Querschnitts-
darstellung. Die erfindungsgemäße Rahmenbaugruppe
1 ist aus Profilholmen des erfindungsgemäßen Hohlkam-
merprofils 2 aufgebaut. Dabei handelt es sich in der in
Fig. 1 gezeigten Ausführungsform wiederum exempla-
risch um ein Flügelprofil oder Flügelrahmenprofil für ein
Kunststofffenster.
[0027] Die in Fig. 2 dargestellte erfindungsgemäße
Rahmenbaugruppe 1 unterscheidet sich von der gemäß
in Fig. 1 darin, zum einen darin, dass die Anzahl der
Hohlkammern des Hohlkammerprofils 2 geringer ist. Bei-
spielsweise ist die Haupthohlkammer 3" des Hohlkam-
merprofils 2 gemäß der in Fig. 2 gezeigten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung breiter ausgebildet. In
der dargestellten Ausführungsform ist die Haupthohl-
kammer 3" von der Innenwand 4 sowie von den Außen-
wänden 5’, 5" und 5’" umgeben. Auch gemäß der in Fig.
2 dargestellten Ausführungsform ist in der Haupthohl-
kammer 3" ein Isolierungselement 12 eingeschoben.
Das Isolierungselement 12 ist in der in Fig. 2 dargestell-
ten Ausführungsform als eine beidseitig mit einer Metall-
schicht überzogene Kunststofffolie 12 ausgebildet und
in Fig. 3 in einer perspektivischen Ansicht gezeigt. Die
Folie besitzt eine Dicke von 280 mm, wobei die Metall-
schichten auf beiden Seiten der Kunststofffolie 12 aus
Kupfer gebildet sind und eine Dicke von jeweils 14 nm
besitzen. In Längsrichtung weist die beidseitig metalli-
sierte Kunststofffolie 12 sieben als Perforationen 13 aus-
gebildete Materialschwächungen auf. Entlang dieser
Perforationen 13 ist die beidseitig metallisierte Kunst-
stofffolie 12 in Längsrichtung gefaltet, so dass die Kunst-
stofffolie 12 im Wesentlichen eine Sägezahn-Form mit
vier Sägezähnen ergibt. Die Form der Kunststofffolie 12

ist dabei an den Querschnitt der Haupthohlkammer 3"
angepasst. Der Kunststoffanteil der beidseitig metalli-
sierten Kunststofffolie 12 wird aus Acrylnitril-Butadien-
Styrol (ABS) gebildet. Die beidseitig metallisierte Kunst-
stofffolie 12 wird durch Falten in die entsprechende Form
gebracht und in die Haupthohlkammer 3" eingeschoben.
[0028] Eine weitere beidseitig metallisierte Kunststoff-
folie 12’ ist in der Hohlkammer 3 des Außenüberschlags
6 angeordnet. Die Kunststofffolie 12’ weist in Längsrich-
tung lediglich eine Perforation auf, entlang der die Kunst-
stofffolie 12’ in Längsrichtung gefaltet ist. Dadurch ist die
Kunststofffolie 12’ im Wesentlichen V-förmig ausgebil-
det. Die Kunststofffolie 12’ besitzt eine Dicke von 240
mm, wobei die Metallschichten wiederum aus Kupfer auf
beiden Seiten der Kunststofffolie 12’ eine Dicke von je-
weils 11 nm besitzen. Der Kunststoffanteil der beidseitig
metallisierten Kunststofffolie 12’ wird aus nachchlorier-
tem Polyvinylchlorid gebildet. Die beidseitig metallisierte
Kunststofffolie 12 wird durch Falten in die entsprechen-
de, an den Querschnitt der Hohlkammer 3 angepasste
Form gebracht und in die Hohlkammer 3 eingeschoben.
[0029] Letztlich befindet sich auch in der Hohlkammer
der Glasleiste 9 ein beidseitig metallisierte Kunststofffolie
12’, die eine Perforation aufweist, entlang der sie Gefaltet
ist, so dass die Kunststofffolie 12" ebenfalls im Wesent-
lichen V-förmig ausgebildet ist. Die Kunststofffolie 12"
besitzt eine Dicke von 220 mm, wobei die Metallschichten
ebenfalls aus Kupfer auf beiden Seiten der Kunststofffo-
lie 12" eine Dicke von jeweils 11 nm besitzen. Der Kunst-
stoffanteil der beidseitig metallisierten Kunststofffolie 12"
wird aus nachchloriertem Polyvinylchlorid gebildet. Die
beidseitig metallisierte Kunststofffolie 12" wird durch Fal-
ten in die entsprechende Form gebracht und in die Hohl-
kammer der Glasleiste 9 eingeschoben.
[0030] In der gezeigten Ausführungsform stehen die
Kunststofffolien 12, 12’, 12" jeweils in Kontakt mit zwei
einander gegenüberliegenden Wandungen der jeweili-
gen Hohlkammer.
[0031] Die vorliegende Erfindung wurde exemplarisch
unter Bezugnahme auf Flügelrahmenprofile eines Fens-
ters beschrieben. Es versteht sich, dass die vorliegende
Erfindung auch auf andere Hohlkammerprofile, insbe-
sondere Blendrahmenprofile eines Fensters, Pfosten-
und Blindpfostenprofile sowie Blendrahmen-, Zargen-
oder Flügelrahmenprofile einer Tür entsprechend an-
wendbar ist.

Patentansprüche

1. Hohlkammerprofil (2) für ein Fenster oder eine Tür
aus einem thermoplastischen Kunststoff, wobei der
thermoplastische Kunststoff die Innenwände (4, 4’,
4", 4’’’) und die Außenwände (5, 5’, 5", 5"’) des Hohl-
kammerprofils (1) bildet, wobei die Innenwände (4,
4’, 4", 4’’’) und die Außenwände (5, 5’, 5", 5"’) die
Hohlkammern (3, 3’, 3", 3"’) des Hohlkammerprofils
(2) umgeben, wobei in mindestens eine der Hohl-
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kammern (3, 3’, 3", 3"’) des Hohlkammerprofils (2)
mindestens ein Isolierungselement (12, 12’12") ein-
gesetzt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das mindestens eine Isolierungselement (12, 12’,
12") als zumindest einseitig mit einer Metallschicht
versehene Kunststofffolie (12, 12’, 12") ausgebildet
ist.

2. Hohlkammerprofil (2) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das mindestens eine Isolie-
rungselement (12, 12’, 12") als beidseitig mit einer
Metallschicht versehene Kunststofffolie (12, 12’,
12") ausgebildet ist.

3. Hohlkammerprofil (2) nach Anspruch 1 oder An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kunststofffolie (12, 12’, 12") in Längsrichtung des
Hohlkammerprofils (2) mindestens eine Material-
schwächung aufweist.

4. Hohlkammerprofil (2) nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Materialschwä-
chung(en) der Kunststofffolie (12, 12’, 12") als Per-
foration ausgestaltet ist/sind.

5. Hohlkammerprofil (2) nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Kunst-
stofffolie (12, 12’, 12") eine Materialdicke von nicht
mehr als 500 mm aufweist.

6. Hohlkammerprofil (1) nach einem der Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kunststofffolie
(12, 12’, 12") eine Materialdicke in einem Beriech
von 100 mm bis 450 mm, insbesondere in einem Be-
reich von 200 mm bis 400 mm , aufweist.

7. Hohlkammerprofil (2) nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
in die Haupthohlkammer (3") des Hohlkammerprofils
(2) eine Kunststofffolie (12) eingesetzt ist.

8. Hohlkammerprofil (2) nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Kunst-
stofffolie (12, 12’, 12") zumindest an zwei einander
gegenüberliegenden Wänden der Hohlkammer (3,
3’, 3", 3’") zumindest abschnittsweise anliegt.

9. Hohlkammerprofil (2) nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der thermo-
plastische Kunststoff des Hohlkammerprofils (2) im
Querschnitt zumindest bereichsweise faserver-
stärkt, insbesondere glasfaserverstärkt ist.

10. Rahmenbaugruppe (1) für ein Fenster oder eine Tür,
die mindestens einen Profilabschnitt eines Hohlkam-
merprofils (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 um-
fasst.

9 10 



EP 3 825 502 A1

7



EP 3 825 502 A1

8



EP 3 825 502 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 825 502 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

